
Praktikum beim SWD 

Der SWD bietet Studierenden der Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Pädagogik die 
Möglichkeit, ein Pflichtpraktikum zu absolvieren. Als eingeschriebene Studierende sind Sie im SWD 
als Praktikantin oder Praktikant herzlich willkommen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es handelt sich um ein Pflichtpraktikum im Rahmen Ihres Studiums.

• Sie befinden sich im Masterstudium in einem der genannten Studiengänge.

• Sie werden mindestens 8 Wochen für dieses Praktikum einplanen.

Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, freuen wir uns über folgende Unterlagen:

• Motivationsschreiben (maximal 1 DINA 4-Seite)

• tabellarischer Lebenslauf

• aktuelles Transcript of Records

• Immatrikualtionsbescheinigung Ihrer Universität

• Nachweis, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt.

Bitte schicken Sie ihre Bewerbung (als zusammengestelltes PDF Dokument) per E-Mail an
swd@zpd.polizei.niedersachsen.de – vielen Dank!

Haben Sie dazu noch Fragen? Dann freuen wir uns unter der Rufnummer (0511) 9695-1443 auch 
über einen Anruf.
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